
Beschlussvorlage 
2025/SVS/092 
öffentlich 

Stadtvertretung der Reuterstadt 
Stavenhagen 

 
 

FritzArt Festival 2025 
Sponsoring Wohnungsverwaltung GmbH Stavenhagen 

Organisationseinheit: 

Kämmerei 
Datum 

18.02.2025 
Bearbeiter: 

Berit Neumann 
Einreicher: 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Finanzausschuss (Vorberatung) 25.02.2025 Ö 
Hauptausschuss (Vorberatung) 05.03.2025 N 
Stadtvertretung der Reuterstadt Stavenhagen 
(Entscheidung) 13.03.2025 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung beschließt den anliegenden Sponsoringvertrag über einen Betrag in 
Höhe von  
                      15.000,00 EURO  
  
zwischen der 
  
Wohnungsverwaltung GmbH Stavenhagen  
vertreten durch den Geschäftsführer 
Malchiner Straße 59 
17153 Reuterstadt Stavenhagen 
  
und 
  
FritzArt – Internationales Festival für Fassadenkunst 
Veranstalter: Stadt Stavenhagen 
Vertreten durch den Bürgermeister 
Schloss 1 
17153 Reuterstadt Stavenhagen. 
  
Sachverhalt 
Mit den Beschlüssen der Stadtvertretung vom 28.11.2024 und 30.01.2025 wurde der 
Durchführung und der Finanzierung des FritzArt Festivals 2025 zugestimmt. 
Ein fester Bestandteil der Finanzierung des Festivals ist das Sponsoring durch die 
Wohnungsverwaltung GmbH Stavenhagen in Höhe von 15.000 EURO. 
Der anliegende Vertrag zeigt die Pflichten des Sponsors und des Sponsoringempfängers 
auf.  
  
Finanzielle Auswirkungen: 

  Ja   Nein     

1. 
Gesamtkosten der 
Maßnahmen 
(Beschaffungs-/ 
Herstellungskosten) 
  

2. 
Jährliche Folgekosten/ 
-lasten 

  

  

3. 
Finanzierung/ 
Eigenanteil 
(i.d.R. = 
Kreditbedarf) 

 

4. 
Einmalige oder jährliche 
laufende 
Haushaltsbelastung 
(Mittelabfluss, 
Kapitaldienst, 



€ €  
€ 

Folgelasten ohne 
kalkulatorische Kosten) 

€ 

  

    Veranschlagung im 
Ergebnishaushalt im 
HH-Jahr: 
Sachkonto: 

Veranschlagung im 
Finanzhaushalt im 
HH-Jahr: 
Finanzkonto: 

    

Keine Veranschlagung 

  

Anlage/n 
1 Sponsoringvertrag-Wohnungsverwaltung GmbH ohne Mwst_ (öffentlich) 
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